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Allgemeine Mandatsbedingungen (Stand: 20.04.2017) 

 

 

§ 1 Geltungsbereich 

1. Diese allgemeinen Mandatsbedingungen gelten fu r alle Vertra ge, deren Gegenstand die Erteilung 

von Rat und Auskunft, eine etwaige Gescha ftsbesorgung oder Prozessfu hrung ist. Diese allgemeinen 

Mandatsbedingungen gelten auch fu r Folgevertra ge mit dem Mandanten. 

2. Gescha ftsbedingungen des Mandanten finden nur Anwendung, wenn diese ausdru cklich schriftlich 

zwischen den Parteien vereinbart wurden. 

3. Bei Vera nderungen dieser allgemeinen Mandatsbedingungen gilt jeweils die aktuellste Fassung. Im 

laufenden Mandatsverha ltnis gilt dies nur, wenn der Mandant nicht widerspricht. Der Mandant wird 

u ber die aktuellste Fassung schriftlich unter Hinweis auf sein Widerspruchsrecht unterrichtet. 

 

§ 2 Zustandekommen und Inhalt des Mandats 

1. Das Mandat kommt erst durch die Annahme des Auftrags durch die Rechtsanwa ltin zustande. Bis 

zur Vertragsannahme bleibt die Rechtsanwa ltin in ihrer Entscheidung u ber die Mandatsannahme 

grundsa tzlich frei. Der Umfang des Mandatsverha ltnisses wird durch den konkreten Auftrag des 

Mandanten begrenzt. Die insoweit vereinbarte Ta tigkeit ist nicht auf die Erzielung eines bestimmten 

rechtlichen oder wirtschaftlichen Erfolgs ausgerichtet. 

2. Die Rechtsanwa ltin fu hrt das Mandat nach den Grundsa tzen ordnungsgema ßer Berufsausu bung 

nach bestem Wissen und Gewissen durch, insbesondere nach den Regelungen der 

Bundesrechtsanwaltsordnung und der Berufsordnung fu r Rechtsanwa lte. Zur Sachbearbeitung 

ko nnen auch angestellte Rechtsanwa lte, freie Mitarbeiter, sonstige Rechtsanwa lte sowie 

fachkundige Dritte (z. B. psychologische Berater) herangezogen werden. Sofern hierdurch 

zusa tzliche Kosten, wie Sachversta ndigenkosten, entstehen, verpflichtet sich die Rechtsanwa ltin, 

zuvor die Zustimmung des Mandanten hierzu einzuholen. 

3. Zur Einlegung von Rechtsmitteln und Rechtsbehelfen ist die Rechtsanwa ltin nur verpflichtet, wenn 

sie einen darauf gerichteten Auftrag erhalten und diesen angenommen hat. 

4. Bei mehreren Auftraggebern in derselben Angelegenheit ist die Rechtsanwa ltin berechtigt, 

sa mtliche Auftraggeber umfassend zu unterrichten, entgegenstehende Einzelweisungen eines 

Auftraggebers sind insoweit unbeachtlich. Einwendungen, die von einem der Auftraggeber 

gegenu ber der Rechtsanwa ltin vorgenommen werden, oder Handlungen der Rechtsanwa ltin einem 

Auftraggeber gegenu ber wirken fu r und gegen alle Auftraggeber. Bei widersprechenden Handlungen 

oder Erkla rungen der Auftraggeber ist die Rechtsanwa ltin berechtigt, das Mandat zu ku ndigen. 

5. Verlangt der Mandant wa hrend der Mandatsdurchfu hrung eine A nderung des Mandats, so ist die 

Rechtsanwa ltin verpflichtet, dem A nderungsverlangen Rechnung zu tragen, wenn die Durchfu hrung 

des A nderungsverlangens ihr zugemutet werden kann. Die Rechtsanwa ltin kann in diesem Fall in 

Abweichung von der urspru nglichen Aufwandsplanung eine angemessene Anpassung der 

Vergu tung zur Auftragsdurchfu hrung einfordern. 

 



2 
 

§ 3 Pflichten des Mandanten 

1. Der Mandant unterrichtet die Rechtsanwa ltin vollsta ndig und umfassend u ber die ihm bekannten 

Sachverhalte, deren Kenntnis fu r die Sachbearbeitung durch die Rechtsanwa ltin unerla sslich ist. Die 

Rechtsanwa ltin kann grundsa tzlich den Angaben des Mandanten ohne eigene Nachpru fung 

vertrauen und diese Tatsachen der Sachbearbeitung zugrunde legen. Der Mandant verpflichtet sich, 

fu r die Dauer des Mandats die Rechtsanwa ltin unverzu glich u ber Handlungen, die der Mandant 

selbst gegenu ber Gerichten, Beho rden, Dritten oder dem Gegner vorgenommen hat, zu informieren. 

2. Der Mandant ist verpflichtet, die Rechtsanwa ltin bei der Auftragsdurchfu hrung zu unterstu tzen und 

alle ihm mo glichen, zur ordnungsgema ßen Auftragsdurchfu hrung notwendigen Voraussetzungen zu 

schaffen; neben den erforderlichen und bedeutsamen Informationen, die der Rechtsanwa ltin 

rechtzeitig zur Verfu gung zu stellen sind, sind der Rechtsanwa ltin alle Unterlagen des Mandanten 

rechtzeitig zu u bermitteln. Jede Adressa nderung (Wohnsitz, Anschrift, Gescha ftsadressen, 

Telefonnummern, Faxnummer, E-Mail-Anschriften) ist der Rechtsanwa ltin unverzu glich mitzuteilen. 

Abwesenheiten, bei denen der Mandant nicht zu erreichen ist, sind der Rechtsanwa ltin mitzuteilen. 

Der Mandant ist verpflichtet, sa mtliche Schriftstu cke der Rechtsanwa ltin daraufhin zu u berpru fen, 

ob die dort angegebenen Sachverhalte richtig und vollsta ndig wiedergegeben sind. 

 

§ 4 Kommunikation/Verschwiegenheit 

1. Die vom Mandanten bei Mandatsbeginn bekannt gegebenen Adressdaten gelten bis zu einer 

A nderungsangabe des Mandanten als zutreffend. Soweit die Rechtsanwa ltin an die angegeben 

Adresse Schriftstu cke versendet, genu gt sie ihrer Informationspflicht. Gibt der Mandant eine E-Mail-

Adresse und/oder Telefaxnummern bei Mandatsbeginn als Adressdaten an, darf die Rechtsanwa ltin 

Informationen auch u ber diese Kommunikationsebenen an den Mandanten erteilen. Bei Mitteilung 

einer E-Mail-Adresse durch den Mandanten ist der Mandant ausdru cklich damit einverstanden, dass 

die Mitteilung auch unverschlu sselt an ihn u bermittelt werden darf, es sei denn, der Mandant 

widerspricht dieser U bermittlungsart ausdru cklich und gibt eine A nderung seiner 

Kommunikationsdaten ohne E-Mail-Adresse an. 

2. Die Rechtsanwa ltin ist befugt, im Rahmen der Zweckbestimmung des Auftrags die ihnen 

anvertrauten personenbezogenen Daten des Mandanten unter Beachtung der 

Datenschutzbestimmungen zu erheben, zu speichern und zu verarbeiten. 

3. Der Mandant ist ausdru cklich damit einverstanden, dass die Rechtsanwa ltin Mandatsinformationen 

an die Rechtsschutzversicherung des Mandanten weitergeben, wenn die Rechtsanwa ltin den Auftrag 

erhalten hat, mit der Rechtsschutzversicherung zu korrespondieren. Die Rechtsanwa ltin weist 

ausdru cklich darauf hin, dass durch die U bernahme der Korrespondenz mit der 

Rechtsschutzversicherung die Verpflichtung des Mandanten zur Bezahlung der anwaltlichen 

Vergu tung nicht entfa llt. 

 

§ 5 Zahlung 

1. Vorschussrechnungen der Rechtsanwa ltin gegenu ber den Mandanten sowie die Abschlussrechnung 

sind ohne Abzug zahlbar. 

2. Sind bereits Konten und Zinsen gegenu ber den Mandanten entstanden, ist die Rechtsanwa ltin 

berechtigt, Zahlungen zuna chst auf die Kosten, dann auf die Zinsen und zuletzt auf die 

Hauptforderung zu verrechnen. Eine Aufrechnung gegen Forderungen der Rechtsanwa ltin 

(Gebu hren und Auslagen) ist nur mit unbestrittenen oder rechtskra ftig festgestellten Forderungen 

des Mandanten zula ssig. 

3. Mehrere Auftraggeber haften gesamtschuldnerisch auf Zahlung der gesetzlichen oder vereinbarten 
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Vergu tung der Rechtsanwa ltin, wenn die Rechtsanwa ltin fu r sie in derselben Angelegenheit ta tig 

wird. 

4. Auf Honorarforderungen der Rechtsanwa ltin sind Leistungen an Erfu llung statt und 

erfu llungshalber ausgeschlossen. Zahlungsanweisungen sowie Schecks und Wechsel werden nur 

unter Berechnung aller Einziehungs- und Diskontspesen angenommen und gelten nur dann als 

Erfu llung des Zahlungsanspruches, wenn der Betrag eingelo st wird und der Rechtsanwa ltin 

uneingeschra nkt zur Verfu gung steht. 

5. Verzug des Mandanten mit der Bezahlung der Gebu hrenrechnungen tritt spa testens einen Monat 

seit Zugang der Gebu hrenrechnung ein. Der Zugang der Gebu hrenrechnungen gilt nach Ablauf von 

zwei Tagen des auf das Rechnungsdatum folgenden Monats als erfolgt. Verbraucher haben einen 

Verzugszins von mindestens 5 Prozentpunkten u ber dem jeweiligen Basiszinssatz zu bezahlen. 

Mandanten, die nicht als Verbraucher den Mandatsauftrag erteilen, haben mindestens 8 % 

Verzugszinsen u ber dem jeweiligen Basiszinssatz zu bezahlen. Ein ho herer Schaden der 

Rechtsanwa ltin bleibt unberu hrt. 

 

§ 6 Haftung, Haftungsbeschränkung 

Die Haftung der Rechtsanwa ltin aus dem zwischen ihr und dem Mandanten bestehenden 

Vertragsverha ltnis auf Ersatz eines durch einfache Fahrla ssigkeit verursachten Schadens wird hiermit 

auf 1.000.000 EUR beschra nkt (§ 52 Abs. 1 Ziff. 2 BRAO). Diese Haftungsbeschra nkung gilt nicht bei grob 

fahrla ssiger oder vorsa tzlicher Schadensverursachung, ferner nicht fu r eine Haftung fu r schuldhaft 

verursachte Scha den wegen der Verletzung des Lebens, des Ko rpers oder der Gesundheit einer Person. 

Sofern der Mandant wu nscht, eine u ber diesen Betrag hinausgehende Haftung abzusichern, besteht fu r 

jeden Einzelfall die Mo glichkeit einer Zusatzversicherung, die auf Wunsch und Kosten des Mandanten 

abgeschlossen werden kann. 

 

§ 7 Kündigung, Mandatsbeendigung 

1. Das Vertragsverha ltnis kann von dem Mandanten jederzeit geku ndigt werden. Die Rechtsanwa ltin 

kann das Mandatsverha ltnis ebenfalls jederzeit ku ndigen, wobei die Ku ndigung nicht zur Unzeit 

erfolgen darf. Dies gilt insbesondere, wenn sich der Mandant mit Gebu hrenzahlungen in Verzug 

befindet und die Ku ndigung angedroht worden ist. 

2. Nach Mandatsbeendigung werden nicht abgerechnete Leistungen unverzu glich abgerechnet. Die 

Rechnung ist nach Erhalt sofort auszugleichen, sofern kein Zahlungsziel in der Rechnung vermerkt 

wird.  

3. Das Recht zur außerordentlichen Ku ndigung aus wichtigem Grund bleibt unberu hrt. 

 

§ 8 Aufbewahrung von Unterlagen, Versendungsrisiko 

1. Die Pflicht der Rechtsanwa ltin zur Aufbewahrung aller Unterlagen, die der Mandant oder ein Dritter 

der Rechtsanwa ltin aus Anlass der Auftragsausfu hrung u berlassen hat, endet 5 Jahre nach 

Beendigung des Mandats, es sei denn, die Rechtsanwa ltin ha tte dem Mandanten schriftlich die 

U bernahme dieser Unterlagen vorher angeboten. 

2. Werden Unterlagen an den Mandanten versandt, so kann dies  an die zuletzt mitgeteilte Adresse 

geschehen. Das Versendungsrisiko tra gt der Mandant, es sei denn, er hat der Versendung 

widersprochen und sich verbindlich zu einer unverzu glichen Abholung verpflichtet. 

3. Stehen der Rechtsanwa ltin gegenu ber dem Mandanten fa llige Gebu hrenanspru che aus dem Mandat 

zu, hat die Rechtsanwa ltin an den ihr in diesem Mandat zugegangenen Unterlagen ein 

Zuru ckbehaltungsrecht. Die Ausu bung des Zuru ckbehaltungsrechts darf nicht unverha ltnisma ßig 
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sein. 

 

§ 9 Gerichtsstandvereinbarung 

Als Gerichtsstand wird der Sitz der Kanzlei vereinbart fu r den Fall, dass der Mandant nach 

Auftragserteilung seinen Wohnsitz oder gewo hnlichen Aufenthaltsort aus dem Geltungsbereich der 

Bundesrepublik Deutschland verlegt oder sein Wohnsitz oder gewo hnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der 

Klageerhebung nicht bekannt ist. 

Leistungsort der Rechtsanwa ltin ist der Sitz der Kanzlei, es sei denn, es wird ein anderer Leistungsort 

ausdru cklich vereinbart. 

 

§ 10 Schlussklausel 

1. Rechte aus dem Vertragsverha ltnis mit der Rechtsanwa ltin du rfen nur nach vorheriger schriftlicher 

Zustimmung der Rechtsanwa ltin abgetreten werden. 

2. Fu r alle vertraglichen Beziehungen zwischen dem Mandanten und der Rechtsanwa ltin gilt 

ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland, es sei denn, bei Auftragserteilung ist 

ausdru cklich ein anderes Recht vereinbart worden. 

3. Sollte eine dieser Bestimmungen lu ckenhaft, rechtsunwirksam oder undurchfu hrbar sein oder 

werden, wird dadurch die Wirksamkeit der u brigen Bestimmungen nicht beru hrt. Anstelle der 

unwirksamen oder undurchfu hrbaren Bestimmung oder zur Ausfu llung der hierdurch 

entstandenen Lu cke gilt eine angemessene Regelung, die im Rahmen des rechtlich zula ssigen dem, 

was die Vertragspartner gewollt haben bzw. gewollt haben wu rden, am na chsten kommt, als 

vereinbart.  

 

Jena, 20.04.2017 

 

 

Kathleen Dostmann 

Rechtsanwa ltin 


